
Unterlagen zur Vorlage im Fachdienst Grundsicherung zur Beantragung von Leistungen der 
bedarfsorientierten Grundsicherung (die Aufzählung ist nicht abschließend) 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Kopie Personalausweis (Antragsteller/ Ehegatte/ Lebenspartner) 
 

Aktuelle Rentenmitteilung in Kopie/ Bei Bezug von Erwerbsunfähigkeitsrente bitte 
zusätzlich den ursprünglichen Rentenbescheid (Erstbescheid) beifügen 

 
Nachweis über bestehende Arbeitsverhältnisse  - soweit zutreffend 

(Akt. Lohnbescheinigung – dies gilt auch für im Haushalt lebende Ehegatten/Lebenspartner) 
 

Kindergeldbescheid, Elterngeldbescheid - soweit zutreffend 
 

Arbeitslosengeld-, Arbeitslosengeld-II-Bescheid,  Unterhaltsansprüche gegen geschiedene 
Ehegatten (wenn ja, Scheidungs- u. Unterhaltsurteil beifügen) – soweit zutreffend 

 
Mietvertrag mit Nachweis der Wohnfläche und Baujahr/Bezugsfertigkeit bzw. bei Eigenheimen – 

Nachweis aller Kosten der Unterkunft, wie Zinsbelastungen, Wohngebäudeversicherung, 
Grundsteuerbescheid, Jahresabrechnungen Wasser, Heizung, Schornsteinfeger, Abfall- 
entsorgungsbescheid usw. 

 
Aktuellen Wohngeld-, Lastenzuschussbescheid – soweit zutreffend 

 
Nachweis über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung / Einkünfte aus Wohnrechten 

(wenn vorhanden) 
 

Girokontoauszüge der Kontobewegungen mindestens der letzten 3 Monate vor Antragstellung 
 

Nachweis über Einkünfte aus Kapitalvermögen - auch Zinseinkünfte (wenn vorhanden) 
 

Vorlage des Sparbuchs im Original (wenn vorhanden) 
 

Nachweis über Haus- und Grundvermögen / Wertpapieren / Rückkaufswerte von Lebens- und  
 Sterbeversicherungen (wenn vorhanden). 
 

Nachweis über laufende Versicherungen (nur Hausrat, Haftpflicht u. Unfallversicherungen) 
 

Pkw-Fahrzeugschein/Zulassung 
 

Schwerbehindertenausweis bzw. Feststellungsbescheid bei Merkzeichen „G“ oder „aG“ 
 
 
Eine Beantragung von Grundsicherungsleistungen erfordert Ihre Mitwirkungspflicht.  
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter: Tel.-Nr. 03663/488 904 bis -907) 
 
Sprechzeiten:        Montag    08.00 – 12.00 Uhr 
                Dienstag  08.00 – 12.00 Uhr          13.00 – 18.00 Uhr 
                             Mittwoch nur nach Vereinbarung 
                             Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr       13.00 – 17.00 Uhr 
                Freitag  08.00 – 12.00 Uhr  
 
 


